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5.      Versorgung

         Zur Versorgung neu zu errichtender Gebäude kann ein Anschluss an das vorhande-
         ne Telekommunikationsnetz erforderlich werden. Für den rechtzeitigen Ausbau des 
         Telekommunikationsnetzes sowie die Koordinierung mit dem Straßenbau und den 
         Baumaßnahmen der anderen Leitungsträger ist es notwendig, den Beginn und Ab-
         lauf der Erschließungsmaßnahmen so früh wie möglich, mindestens 6 Monat vor 
         Baubeginn, dem Versorgungsträger schriftlich bekannt zu geben.

Planzeichenerklärung (nach PlanzV 90)

Art der baulichen Nutzung

Gewerbegebiet, s.Textfestsetzung Ziffer I,1.1GE

SO 1

Maß der baulichen Nutzung

GRZ Grundflächenzahl  s. Textfestsetzung Ziffer I, 2.1

Bauweise, Baugrenzen 

abweichende Bauweise, s.Textfestsetzung Ziffer I, 3.1

z. B.  1,8

Baugrenze, s. Textfestsetzung Ziffer I, 3.2

Verkehrsflächen

Straßenbegrenzungslinie

Straßenverkehrsflächen

Flächen für Versorgungsanlagen, für die Abfallentsorgung, Abwasserbeseitigung

Flächen für Versorgungsanlagen

Zweckbestimmung: Elektrizität

Sonstige Planzeichen

Abgrenzung unterschiedlicher Nutzungen, hier von Baugebieten

Stadt Bad Homburg v.d. Höhe  
Bebauungsplan   Nr. 36 "Niederstedter Weg", 1. Änderung

Flächen und Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung
von Natur und Landschaft

Grenze des räumlichen Geltungsbereichs des 
Bebauungsplanes Nr. 36, 1. Änderung

Planunterlage:

Umgrenzung von Flächen mit Bindungen für Bepflanzungen und für die 
Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen, 
s. Textfestsetzung Ziffer I, 4.3

Umgrenzung von Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern
und sonstige Bepflanzungen

Sondergebiet, großflächiger Einzelhandel - Möbelhaus -, 
s.Textfestsetzung Ziffer I, 1.2; I, 1.4; I, 1.5

z. B.  0,6

GFZ Geschossflächenzahl 

a

Stadt Bad Homburg v.d. Höhe

"Niederstedter Weg"

Bebauungsplan Nr. 36, 1. Änderung

Fachbereich Stadtplanung                                                              Stand: § 10 (3) BauGB

                                                                                                                         

6.      Ermittlung der passiven Schallschutzmaßnahmen, DIN 4109:11-1989

Textliche Festsetzungen

Automatisierte Liegenschaftskarte (ALK)
Stand:                                         Okt. 2008                  

I.     Festsetzungen gemäß § 9 Baugesetzbuch (BauGB)

1.      Art der baulichen Nutzung

1.1    Gewerbegebiete (GE)

         - In den Gewerbegebieten sind die gem. § 8 (2) BauNVO allgemein zulässigen Nut-
           zungen nach § 1 (9) BauNVO wie folgt eingeschränkt: Einzelhandelsbetriebe mit
           zentren- und nahversorgungsrelevanten Hauptsortimenten sind unzulässig. Zentren-
           und nahversorgungsrelevante Hauptsortimente im Sinne dieser Festsetzungen sind:
           Nahrungs- und Genussmittel; Gesundheit und Körperpflege; Schnittblumen, zoolo-
           gischer Bedarf; Schreibwaren, Papier und Bücher; Bekleidung, Schuhe; Spielwaren,
           Sportartikel und Hobbybedarf; Babyausstattung; Erotikartikel; Hausrat, Glas und Por-
           zellan; Heimtextilien; Uhren, Schmuck, Optik, Lederwaren, Taschen; Unterhaltungs-
           elektronik, Elektrogeräte und Leuchten
         - In den Gewerbegebieten ist die gemäß § 8 (2) BauNVO allgemein zulässige Nutzung
           "Tankstelle" gem. § 1 (5) BauNVO unzulässig.
         - Die gem. § 8 (3) Nr. 2 BauNVO ausnahmsweise zulässige Nutzung "Anlagen für kul-
           turelle Zwecke" ist gem. § 1 (6) Nr. 2 BauNVO allgemein zulässig.

1.1.1 Gliederung der Gewerbegebiete (GE) gem. § 1 (4) BauNVO

         Die Gliederung der Gewerbegebiete (GE) gem. § 8 BauNVO nach § 1 (4) BauNVO in
         Teilflächen TF 1 bis TF 5 erfolgt gemäß der maximal zulässigen Schallemissionen:
         Für die Gewerbegebiete (GE) werden für die Nachtzeit von 22.00 bis 6.00 Uhr folgende
         Emissionskontingente L    in dB (A) pro m² festgesetzt, die nicht überschritten werden
         dürfen:

II.   Festsetzungen gemäß § 9 (4) BauGB i.V.m. § 81 (4) HBO
      (Hessische Bauordnung)

1.      Dächer

         Im Plangebiet sind nur Flachdächer und geneigte Dächer bis 25° Dachneigung für Haupt-
         und Nebenanlagen zulässig.

2.      Dachaufbauten

         Im Plangebiet sind haustechnische Anlagen auf den Dachflächen nur zulässig, wenn sie
         eine Höhe von 2,0 m in Bezug auf die Oberkante Rohkonstruktion der letzten Geschoss-
         decke nicht überschreiten. Sie müssen mind. 3,0 m hinter die Fassadenebene des da-
         runter liegenden Geschosses zurücktreten und zu allen Seiten einheitlich eingehaust sein.
         Abluft- bzw. Abgasrohre sind von diesen Regelungen ausgenommen.

3.      Einfriedungen

         Im Plangebiet sind nur Einfriedungen zulässig, die durch rankende Pflanzen oder Hecken
         eingegrünt werden. Einfriedungen zum öffentlichen Straßenraum sind straßenseitig zu be-
         grünen. Die Höhe der Einfriedungen darf 2,00 m nicht überschreiten.

4.      Aufschüttungen / Abgrabungen

         Aufschüttungen und Abgrabungen sind nur bis zu einer Höhe von max. 0,5 m gegenüber
         dem vorhandenen Gelände zulässig.

5.      Werbeanlagen

         Werbeanlagen und Firmenaufschriften an Gebäuden müssen vollflächig innerhalb der Fas-
         sadenfläche untergebracht werden. Werbeanlagen und Firmenaufschriften auf Dachflächen
         oder am Dachrand sind unzulässig. 

         Im Plangebiet sind folgende Werbeanlagen unzulässig:
         - blinkende und wechselnd beleuchtete Werbeanlagen, Skybeamer
         - Werbeanlagen an sich verändernden oder sich bewegenden Konstrucktionen

III.  Pflanzlisten

       Pflanzliste A: heimische und standortgerechte Bäume
Feld-Ahorn                         
Bergahorn  
Spitz-Ahorn     
Schwarz-Erle    
Hainbuche                      
Gemeine Esche                 
Walnuss                           
Zitter-Pappel                     
Süßkirsche       
Steinobst    
(Pflaume, Mirabelle, etc.)

Birnbaum                            
Trauben-Eiche       
Stiel-Eiche                
Mehlbeere          
Eberesche          
Speierling            
Schwedische Mehlbeere       
Winter-Linde                          
Sommer-Linde                     
Feld-Ulme                           

Kornelkirsche                   
Roter Hartriegel                
Hasel                   
Weißdorn                 
Pfaffenhütchen             
Liguster                          
Rote Heckenkirsche    
Traubenkirsche             
Schlehe                             
Echter Kreuzdorn         

Lederblättrige Rose   
Hunds-Rose         
Hecken-Rose     
Wein-Rose       
Sal-Weide                     
Schwarzer Holunder 
Trauben-Holunder            
Wolliger Schneeball      

IV.  Hinweise

4.     Altstandorte / Altablagerungen

5.     Archäologische Fundstellen

         - Altstandort - Niederstedter Weg 19 
           Gemäß den vorliegenden Auszügen aus dem ALTIS-Kataster des Landes Hessen gab 
           es für den Gewerbestandort schädliche Bodenveränderungen, die untersucht und be-
           seitigt wurden. Das Verfahren ist im Kataster als abgeschlossen verzeichnet. - Altabla-
           gerung - Verdachtsfläche Gewerbestandort Infastaub, Niederstedter Weg 19

         - Altablagerung - Verdachtsfläche Niederstedter Weg 19
           Gemäß den zurzeit vorliegenden Unterlagen handelt es sich um die Auffüllung einer
           ehemaligen Ziegeleigrube mit unbekanntem Material. Zur Überprüfung der vermute-
           ten Altablagerung 434 001 010 000 037 "ehem. Ziegelei" soll, nach Antrag der 
           Stadt Bad Homburg, im Jahre 2009 im Rahmen des Abschlussprogramms Altla-
           stenfinanzierung eine Einzelfallrecherche durchgeführt werden.

1.     Grundwasser

        Bei der Unterkellerung von Gebäuden, bei Tiefgaragen etc. ist ggf. mit anstehendem 
        Grundwasser zu rechnen. Hier sind entsprechende bauliche Vorkehrungen zu treffen 
        (weiße Wanne, o. ä.). Nach HWG ist eine dauerhafte Grundwasserableitung über 
        Drainage unzulässig. 

2.     Entwässerung

3.     Schutzstreifen der 110 kV Hochspannungsleitung

Fläche F1 s. Textfestsetzung Ziffer I, 4.2.1

Fläche F2 s. Textfestsetzung Ziffer I, 4.2.2

F1

F2

Bereich ohne Ein- und Ausfahrt

Nachrichtliche Übernahme/Kennzeichnungen

Überschwemmungsgebiet des Dornbaches
s. Textfestsetzung Ziffer V, 3

Maß in Meter

Schutzstreifen der geplanten 110 KV Hochspannungsleitung
s. Textfestsetzung Ziffer IV, 5

Wasserflächen und Flächen für die Wasserwirtschaft, den Hochwasserschutz und
die Regelung des Wasserabflusses

Hauptversorgungs- und Hauptabwasserleitungen

Ü

Wasserfläche

15,0

geplante Hauptversorgungsleitung (Hochspannungsleitung 110 KV)
E

Altlastenfläche Altis Nr. 434001010000037 
Altlastenflächenkataster der Stadt Bad Homburg v. d. Höhe
s. Textfestsetzung Ziffer IV, 1

Umgrenzung der für bauliche Nutzung vorgesehenen Flächen, deren Böden erheblich
mit umweltgefährdenden Stoffen belastet sind

Gliederung der Gewerbegebiete nach § 1 (4) BauNVO
Flächen mit höchst zulässigen Emmissionskontingenten
s. Textfestsetzung Ziffer I, 1.1.1

TF1z. B.

SO 2 Sondergebiet, großflächiger Einzelhandel - Möbelhaus -, 
s.Textfestsetzung Ziffer I, 1.3; I, 1.4; I, 1.5

Teilfläche L    in dB(A)/m²EK

TF5

TF4
TF3
TF2
TF1

53

55
44
51
54

Die Prüfung der Einhaltung der Emissionskontingente L    erfolgt nach DIN 45691-12,
Abschnitt 5. Die schalltechnischen Anforderungen werden von einem Betrieb oder 
einer Anlage unabhängig von den Emissionskontingenten erfüllt, wenn der Beurtei-
lungspegel L    den Immissionsrichtwert um mindestens 15 dB unterschreitet 
(Relevanzgrenze).

1.1.2 Passive Schallschutzmaßnahmen für schutzbedürftige Räume in Betriebswohnungen
         im Sinne von § 8 (3) Nr. 1 BauNVO

         Als Mindestanforderung an die resultierenden Schalldämm-Maße der Außenbauteile
         schutzbedürftiger Räume gelten die Werte, die in der DIN 4109:11-1989 in Abhäng-
         igkeit von der Raumnutzung definiert werden. Für schutzbedürftige Räume in den 
         ausnahmsweise zugelassenen Wohnungen für Aufsichts- und Bereitschaftspersonen,
         sowie für Betriebsinhaber und Betriebsleiter (Betriebswohnungen) nach § 8 (3) 
         Nr.1 BauNVO ist ein entsprechender Schallschutznachweis nach DIN 4109:11-1989 
         vorzulegen.

         Für Schlafzimmer und Kinderzimmer sind generell schallgedämpfte Belüftungsein-
         richtungen vorzusehen, die ein Lüften der Räume ohne das Öffnen der Fenster ermö-
         glichen (z.B. durch ein in den Fensterrahmen integrierten Schalldämmlüfter). Diese sind 
         in den Schallschutznachweis einzubeziehen.

1.2    Sondergebiet SO1 für großflächigen Einzelhandel -Möbelhaus-

1.2.1 Das Sondergebiet SO 1 dient der Unterbringung eines Möbelhauses
         Zulässig ist:
         - ein Möbelhaus mit einer Gesamtverkaufsfläche von maximal 10.900 m² 
         - Randsortimente zum Hauptsortiment Möbel dürfen auf einer Verkaufsfläche von 
           insgesamt maximal 1.200 m² angeboten werden. Das einzelne Randsortiment darf 
           jedoch eine Verkaufsfläche von maximal 800 m² nicht überschreiten.

1.2.2 Im Sondergebiet SO 1 sind nur Betriebe zulässig, die in der Nachtzeit von 22.00 bis 
         6.00 Uhr folgendes Emissionskontingent L    in dB (A) m² nicht überschreiten: 
         47 dB(A) m².
         Die Prüfung der Einhaltung des Emissionskontingentes L    erfolgt nach DIN 45691-12,
         Abschnitt 5. Die schalltechnischen Anforderungen werden von einem Betrieb oder einer 
         Anlage unabhängig von den Emissionskontingenten erfüllt, wenn der Beurteilungspegel 
         L    den Immissionsrichtwert um mindestens 15 dB unterschreitet (Relevanzgrenze).

1.3    Sondergebiet SO 2 für großflächigen Einzelhandel -Möbelhaus-

1.3.1 Das Sondergebiet SO2 dient der Unterbringung eines Möbelhauses
         Zulässig ist:
         - ein Möbelhaus mit einer Gesamtverkaufsfläche von maximal 4.600 m²
         - Randsortimente zum Hauptsortiment Möbel dürfen auf einer Verkaufsfläche von ins-
           gesamt maximal 600 m² angeboten werden.

1.3.2 Im Sondergebiet SO 2 sind nur Betriebe zulässig, die in der Nachtzeit von 22.00 bis 
         6.00 Uhr folgendes Emissionskontingent L    in dB (A) m² nicht überschreiten: 51 dB(A) m².
         Die Prüfung der Einhaltung des Emissionskontingentes L    erfolgt nach DIN 45691-12,
         Abschnitt 5. Die schalltechnischen Anforderungen werden von einem Betrieb oder einer
         Anlage unabhängig von den Emissionskontingenten erfüllt, wenn der Beurteilungspegel 
         L    den Immissionsrichtwert um mindestens 15 dB unterschreitet (Relevanzgrenze).

1.4    Folgende Nutzungen sind in den Sondergebieten (SO 1 und SO 2) großflächiger Ein-
         zelhandel -Möbelhaus- ausnahmsweise zulässig:

         - Schank- und Speisewirtschaften, sofern sie nur vom zugehörigen Einzelhandelsbetrieb 
           aus zugänglich sind, in dessen Baukörper baulich integriert sind und sich bezüglich 
           Grundfläche diesem unterordnen. Grundsätzlich unzulässig sind reine Schankwirt-
           schaften.
         - Wohnungen für Aufsichts- und Bereitschaftspersonen sowie Betriebsinhaber und Be-
           triebsleiter im Sinne von § 8 (3) Nr. 1 BauNVO (Betriebswohnungen), wenn sie dem 
           Einzelhandelsbetrieb zugeordnet, ihm gegenüber in Bezug auf die Grundfläche unter-
           geordnet und in das Betriebsgebäude integriert sind.

1.5    Passive Schallschutzmaßnahmen für schutzbedürftige Räume in Betriebswohnungen in 
         den Sondergebieten (SO 1 und SO 2) im Sinne von Ziffer 1.4

         Als Mindestanforderung an die resultierenden Schalldämm-Maße der Außenbauteile 
         schutzbedürftiger Räume gelten die Werte, die in der DIN 4109:11-1989 in Abhängigkeit
         von der Raumnutzung definiert werden. Für schutzbedürftige Räume in den ausnahms-
         weise zugelassenen Wohnungen für Aufsichts- und Bereitschaftspersonen, sowie für 
         Betriebsinhaber und Betriebsleiter (Betriebswohnungen) nach Ziffer 1.4 ist ein entsprech- 
         ender Schallschutznachweis nach DIN 4109:11-1989 vorzulegen.

         Für Schlafzimmer und Kinderzimmer sind generell schallgedämpfte Belüftungseinrich-
         tungen vorzusehen, die ein Lüften der Räume ohne das Öffnen der Fenster ermögli-
         chen (z.B. durch ein in den Fensterrahmen integrierten Schalldämmlüfter). Diese sind 
         in den Schallschutznachweis einzubeziehen.

4.3    Flächen mit Bindungen für Anpflanzungen und für die Erhaltung von Bäumen, Sträu-
         chern und sonstigen Bepflanzungen

         Die vorhandenen Gehölze sind zu erhalten und bei Abgang durch Gehölze entspre-
         chend den Pflanzlisten A (Laubbäume) und B (Sträucher) oder vergleichbare Arten 
         zu ersetzen. Laubbäume sind in folgender Qualität zu pflanzen: Hochstamm, min-
         destens dreimal verpflanzt, Mindeststammumfang 16 bis 18 cm in einem Meter Höhe
         über Terrain gemessen. Sträucher sind in folgender Qualität zu pflanzen: mindestens
         zweimal verpflanzt, Mindesthöhe 80 cm.

         Stellplätze, Zufahrten und Wege sind innerhalb dieser Flächen nicht zulässig. Das An-
         legen von Wegen zur Unterhaltung der Gebäude und Grünflächen ist ausnahmsweise
         zulässig bis zu einer Breite von maximal 1,50 m, sofern ihre Oberfläche versickerungs-
         fähig (Verwendung z.B. von Schotter, Schotterrasen, Rasengittersteinen, etc.) ist. 

2.2    Höhe baulicher Anlagen 

2.2.1 Die Wandhöhe darf 12,0 m nicht überschreiten.

         Bei Gebäuden mit einem geneigten Dach wird die Wandhöhe an der traufseitigen 
         Außenwandebene zwischen den Schnittlinien mit der vorhandenen Geländeober-
         fläche und der Dachhaut gemessen. Bei Gebäuden mit einem Flachdach wird die 
         Wandhöhe an der Außenwandebene zwischen den Schnittlinien mit der vorhande-
         nen Geländeoberfläche und dem oberen Wandabschluss (Attika) gemessen.

         Bei Gebäuden mit einem Staffelgeschoss bezieht sich der obere Abschluss der Außen-
         wandebene auf das Staffelgeschoss.

         Bei geneigter Geländeoberfläche ist die mittlere Wandhöhe zugrunde zu legen.

         Die zulässige Wandhöhe darf ausnahmsweise durch betriebsbedingte haustechnische
         Anlagen überschritten werden, wenn die Überschreitung max. 2,0 m beträgt.

2.2.2 Die Gebäudehöhe darf 15,0 m nicht überschreiten.

         Die zulässige Gebäudehöhe gilt nur für Gebäude mit einem geneigten Dach. Sie wird 
         zwischen dem höchsten Punkt der Dachkonstruktion (Bsp. First) und dem vorhande-
         nen Gelände in der Mitte der Gebäudelängsseite gemessen.

         Bei geneigter Geländeoberfläche ist die mittlere Gebäudehöhe zugrunde zu legen.

3.1    Bauweise

         Bei der abweichenden Bauweise wird von der offenen Bauweise abgewichen: zulässig
         sind auch Gebäudelängen von mehr als 50 m.

3.2    Fläche für Garagen und Nebenanlagen im Sinne von § 14 BauNVO

         Garagen und Nebenanlagen im Sinne von § 14 BauNVO sind nur innerhalb der durch
         Baugrenzen definierten überbaubaren Grundstücksflächen zulässig.

3.0    Bauweise, Baugrenze, Flächen für Nebenanlagen

4.0    Grünordnung

4.1    Maßnahmen zum Schutz zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Land-
         schaft

4.1.1 Grundstücksfreiflächen

         Die nicht überbauten und nicht befestigten Grundstücksflächen (Grundstücksfreiflä-
         che) sind zu begrünen, gärtnerisch anzulegen und zu pflegen.
         Je angefangenen 500 m² Grundstücksfläche ist ein Laubbaum (Qualität: Hochstamm,
         mindestens dreimal verpflanzt, Mindeststammumfang 16 bis 18 cm in einem Meter 
         Höhe über Terrain gemessen) entsprechend der Pflanzliste A oder vergleichbare
         Arten zu pflanzen. Vorhandene oder aufgrund sonstiger Festsetzungen oder Sat-
         zungen zu pflanzende Bäume können angerechnet werden. Die Bäume sind zu 
         unterhalten und bei Abgang gleichartig zu ersetzen.

4.1.2 Dachbegrünung

         Flachdächer und geneigte Dächer mit bis zu 15° Neigung sind zu mindestens 80% 
         extensiv zu begrünen.

4.2    Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen

4.2.1 Flächen F1

         Die Flächen F1 zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzun-
         gen sind wie folgt herzustellen:
         Die Flächen sind zu begrünen, gärtnerisch anzulegen und zu pflegen. Je angefange-
         ne 100 m² ist ein Laubbaum (Qualität: Hochstamm, mindestens dreimal verpflanzt, 
         Mindeststammumfang 16 bis 18 cm in einem Meter Höhe über Terrain gemessen) 
         und je angefangene 1,5 m² ist ein Strauch (Qualität: mindestens zweimal verpflanzt,
         Mindesthöhe 80 cm) zu pflanzen. Es sind Gehölze entsprechend den Pflanzlisten A
         (Laubbäume) und B (Sträucher) oder vergleichbare Arten zu verwenden. Vorhan-
         dene Gehölze können angerechnet werden. Die anzupflanzenden Gehölze sind zu
         erhalten und bei Abgang gleichartig zu ersetzen.

         Stellplätze, Zufahrten und Wege sind innerhalb dieser Flächen nicht zulässig. Das 
         Anlegen von Wegen zur Unterhaltung der Gebäude und Grünflächen ist ausnahms-
         weise zulässig bis zu einer Breite von maximal 1,50 m, sofern ihre Oberfläche versi-
         ckerungsfähig ist (Verwendung z.B. von Schotter, Schotterrasen, Rasengittersteinen).

4.2.2 Flächen F2

         Die Flächen F2 zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzun-
         gen sind wie folgt herzustellen:
         Die Flächen sind zu begrünen, gärtnerisch anzulegen und zu pflegen. Je angefange-
         ne 100 m² ist ein Laubbaum (Qualität: Hochstamm, mindestens dreimal verpflanzt, 
         Mindeststammumfang 16 bis 18 cm in einem Meter Höhe über Terrain gemessen) zu
         pflanzen. Es sind Bäume entsprechend der Pflanzliste A oder vergleichbare Arten zu
         verwenden. Auf der Fläche F2 entlang der Urseler Straße sind vorrangig großkronige
         Bäume zu pflanzen. Vorhandene Gehölze können angerechnet werden. Die anzu-
         pflanzenden Gehölze sind zu erhalten und bei Abgang gleichartig zu ersetzen.

         Stellplätze, Zufahrten und Wege sind innerhalb dieser Flächen nicht zulässig. Das An-
         legen von Wegen zur Unterhaltung der Gebäude und Grünflächen ist ausnahmsweise 
         zulässig bis zu einer Breite von maximal 1,50 m, sofern ihre Oberfläche versickerungs-
         fähig ist (Verwendung z.B. von Schotter, Schotterrasen, Rasengittersteinen).

2.      Maß der baulichen Nutzung

2.1    Zulässige Grundfläche

         In den Gewerbegebieten (GE) und in den Sondergebieten (SO 1 und SO 2) mit der
         Zweckbestimmung großflächiger Einzelhandel -Möbelhaus- darf die zulässige Grund-
         flächenzahl (GRZ) durch die Grundflächen von Garagen, Stellplätzen mit Ihren Zu-
         fahrten, Nebenanlagen im Sinne von § 14 BauNVO und bauliche Anlagen unterhalb
         der Geländeoberfläche, durch die das Baugrundstück lediglich unterbaut wird, gem. 
         § 19 (4) BauNVO bis zu einer maximalen GRZ von 0,9 überschritten werden.

* großkronige Bäume, die vorrangig für die Anpflanzung entlang der Urseler Straße zu 
   verwenden sind.

Vorschlagliste B: heimische und standortgerechte Sträucher

        Auf dem Grundstück Niederstedter Weg 19 befinden sich Überreste einer vorgeschicht-
        lichen Siedlung. Als Bodendenkmal genießt diese archäologische Fundstelle gesetz-
        lichen Schutz. Jeglicher Bodeneingriff innerhalb dieses Areals bedarf daher einer vor-
        herigen denkmalschutzrechtlichen Genehmigung, die mit rechtlich bindenden Auflagen
        verbunden sein kann. Maßnahmen auf diesem Areal sind daher grundsätzlich mit dem 
        Landesamt für Denkmalpflege abzustimmen.

        Wenn bei Erdarbeiten im Plangebiet Bodenfunde auftreten, so ist dieses dem Landesamt
        für Denkmalpflege, Archäologische Denkmalpflege, oder der Unteren Denkmalschutzbe-
        hörde unverzüglich anzuzeigen (§ 20 HDSchG). In diesen Fällen kann für die weitere 
        Fortführung des Vorhabens eine denkmalschutzrechtliche Genehmigung nach 
        § 16 HDSchG erforderlich werden.

        Die Erfordernisse von Maßnahmen zur Rückhaltung von Niederschlagwasser müssen
        im Rahmen der jeweiligen Baugenehmigungen geprüft werden.

        Im Bereich der geplanten 110 kV Hochspannungsleitung sind Bebauungen, Geländeni-
        veauveränderungen oder Anpflanzungen mit dem zuständigen Leitungsträger, der 
        Süwag Netz GmbH, abzustimmen und gemäß DIN EN 50341 die Abstände zu prüfen.
        Ferner sind alle Bauanträge, deren Bauvorhaben an den Schutzstreifen an-grenzen, 
        hineinragen oder in unmittelbarer Nähe errichtet werden sollen, dem Versorgungsträger
        zur Einsicht, Prüfung und Stellungnahme vorzulegen.

4.     Besonders geschützte Tierarten

        Am Gebäude Niederstedter Weg 11 wurde 2008 unter der Dachtraufe das Nest einer Mehl-
        schwalbe (Delichon urbica) vorgefunden. Die Mehlschwalbe gehört zu den besonders ge-
        schützten Arten nach § 10 (2) Nr. 10 BNatSchG (europäische Vogelarten). Die Vorschriften
        des § 42 BNatSchG für besonders geschützte Tierarten sind bei baulichen Veränderungen 
        in diesem Bereich zu beachten.

         Für die Ermittlung der passiven Schallschutzmaßnahmen für schutzbedürftige Räu-
         me in Betriebswohnungen im Sinne von § 8 (3) Nr. 1 BauNVO gemäß Ziffer 1.1.2 
         und 1.5 der textlichen Festsetzung ist die DIN 4109:11-1989, Schallschutz im 
         Hochbau, an-zuwenden. Sie ist damit Bestandteil des Bebauungsplanes und liegt
         zusammen mit dem Bebauungsplan zur Einsicht bereit.

7.      Prüfung der Emissionskontingente, DIN 45691-12

         In den Sondergebieten und in den Gewerbegebieten sind unter Ziffer 1.1.1, 1.2.2 und 
         1.3.2 der textlichen Festsetzungen Emissionskontingente festgesetzt. Die Berechnung /
         Prüfung der Einhaltung der Emissionskontingente erfolgt nach DIN 45691-12, Ab-
         schnitt 5. Sie liegt zusammen mit dem Bebauungsplan zur Einsicht bereit. Sie ist 
         jedoch nicht Bestandteil des Bebauungsplanes.

8.    Ordnungswidrigkeiten

        Ordnungswidrig im Sinne des § 76 HBO handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig den
        Ge- und Verboten der Festsetzungen gemäß § 9 (4) BauGB i.V.m. § 81 (4) HBO zu-
        widerhandelt. Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße von bis zu 15.000 Eu-
        ro geahndet werden.

V.     NACHRICHTLICHE ÜBERNAHME / KENNZEICHNUNGEN

1.     Wasserschutzgebiet

        Das Plangebiet befindet sich innerhalb der Zone III des Wasserschutzgebiets für die
        Trinkwassergewinnungsanlage "Lange Meile I". Die Vorgaben der Verordnung zum 
        Schutz der Trinkwassergewinnungsanlage "Lange Meile I" der Stadt Bad Homburg 
        v.d. Höhe vom 15.03.1974 sind zu beachten.

2.     Heilquellenschutzgebiet

        Das Plangebiet liegt innerhalb der quantitativen Schutzzone D des Bad Homburger
        Heilquellenschutzgebietes gemäß "Verordnung zum Schutz der staatlich anerkann-
        ten Heilquellen der Kur- und Kongreß-GmbH Bad Homburg v.d. Höhe, Hochtaunus-
        kreis" vom 28.11.1985. Die Vorgaben dieser Verordnung sind zu beachten.

3.     Überschwemmungsgebiet Dornbach

        Die Abgrenzung des Überschwemmungsgebietes des Dornbaches erfolgt aufgrund 
        der Überschwemmungsverordnung des Regierungspräsidiums Darmstadt, Blatt 1, 
        Bearbeitungsstand 08.11.2000 (Arbeitskarte).

Acer campestre
Acer pseudoplatanus
Acer platanoides (i.S.)*
Alnus glutinosa
Carpinus betulus (i.S.)*
Fraxinus exselsior (i.S.)*
Juglans regia
Populus tremula
Prunus avium
Prunus spec.

Pyrus communis
Quercus petreae*
Quercus robur (i.S.)*
Sorbus aria
Sorbus aucuparia
Sorbus domestica
Sorbus intermedia (i.S.)
Tilia cordata*
Tilia-platyphyllos
Ulmus carpinifoli

Cornus mas
Cornus sanguinea
Corylus avellana
Crataegus spec.
Euonymus europaea
Ligustrum vulgare
Lonicera xylosteum
Prunus padus
Prunus spinosa
Rhamnus cathartica

Rosa gaesia
Rosa canina
Rosa corymbifera
Rosa rubiginosa
Salix caprea
Sambucus nigra
Sambucus racemosa
Viburnum lantana

Ausfertigungsvermerk

Auf Grund der §§ 1 (3) und 10 (1) des Baugesetzbuches (BauGB) i. V. m. den §§ 5 und 
51 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) hat die Stadtverordnetenversammlung der
Stadt Bad Homburg v.d. Höhe diesen Bebauungsplan, bestehend aus der Planzeich-
nung und den textlichen Festsetzungen, am 17.09.2009 als Satzung beschlossen.
                                                                      
Die Übereinstimmung dieser Planausfertigung mit dem von der Stadtverordnetenversamm-
lung beschlossenen Bebauungsplan wird bestätigt. Das Bebauungsplanverfahren wurde
nach den gesetzlichen Bestimmungen durchgeführt. Der Bebauungsplan wird hiermit aus-
gefertigt.

Bad Homburg v.d. Höhe                                                        gez. M. Korwisi
den 25. September 2009                             Siegel                ...........................................
                                                                                              Michael Korwisi
                                                                                              Oberbürgermeister

Die Erteilung der Genehmigung wurde am 12.01.2010 ortsüblich bekannt gemacht.
In der Bekanntmachnung wurde auf § 215 BauGB hingewiesen.

Der Bebauungsplan ist gemäß§ 10 (3) BauGB mit der Bekanntmachnung in Kraft getreten.   

2.2.3 Werbeanlagen

         Freistehende Werbeanlagen sind nur bis zu einer Gesamthöhe von 12,0 m zulässig.
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Genehmigung durch die höhere Verwaltungsbehörde gem. § 10 (2) BauGB:

Genehmigt am: 30.12.2009                                                   gez. Ortmüller
Regierungspräsidium Darmstadt               Siegel                  ............................
                                                                                              im Auftrag
                                                                                              Ortmüller         


